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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1995

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §20 Abs1;

UStG 1972 §4 Abs4;

Rechtssatz

Die für einen Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) getro:ene Entscheidung des Rechtsanwaltes für oder gegen die

Vornahme des Pauschalabzuges nach § 4 Abs 4 UStG 1972 kann für die Beurteilung der rechtlichen Wirksamkeit der

Vornahme eines solchen Pauschalabzuges für einen nachfolgenden Veranlagungszeitraum im Lichte der Bestimmung

des § 20 Abs 1 UStG 1972 nicht bedeutsam sein.
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